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Bebauungsplan Nr. 33 „Bahnhofstraße – Hoher Krug“ 
M 1 : 1.000 

 
 

  

Gesetzesbezüge 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.9.2004 (BGBl. I Seite 2414) - zuletzt geändert am 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.1.1990 (BGBl. I Seite 132) - zuletzt geändert am 
11.6.2013 (BGBl. I Seite 1548) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert am 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt 
geändert am 22.7.2011 (BGBl. I Seite 1509) 
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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT 
gemäß § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Die Örtliche Bauvorschrift gilt innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 33 „Bahnhofstraße – Hoher 
Krug“ der Klostergemeinde Wienhausen. 
 
§ 2 Dachneigung 
Es sind nur geneigte Dächer mit Dachneigungen von 21° - 45° zulässig. 
Eingangsüberdachungen, sonstige Vorbauten und andere vortretenden Gebäudeteile, die nicht 
mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen, Nebenanlagen, 
Carports, Garagen, Wintergärten und Terrassenüberdachungen sind hiervon ausgenommen. 
 
§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer dieser Örtlichen Bauvorschrift 
zuwiderhandelt. 
Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße von bis zu 
500.000,- Euro geahndet werden. 
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Präambel 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) und des § 58 Abs. 2 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden 
Fassung hat der Rat der Klostergemeinde Wienhausen diesen Bebauungsplan Nr. 33 
„Bahnhofstraße – Hoher Krug“, bestehend aus der Planzeichnung, als Satzung 
beschlossen. 

Wienhausen, den 18.3.2016 
                                                                Siegel 
 
       gez. Pickel                                                              gez. Pohndorf 
       Bürgermeister                                                         Gemeindedirektor 
_________________________________________________________________ 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Klostergemeinde hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Wienhausen, den 21.12.2015 
                                                                   Siegel 
 
                                                                                      gez. Pohndorf 
                                                                                      Gemeindedirektor 
_________________________________________________________________ 

Planunterlage 

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte  
 Maßstab: 1:1000  
 Gemarkung: Wienhausen Flur: 15 
 
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der  

Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung, 

 
 
 © 2015 
 Landesamt für Geoinformation und 
 Landesvermessung Niedersachsen  
 Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach (L4-297/2015 vom 29.9.2015). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der 
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Stand: 06.11.2015 
 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei 
möglich. 
 
Celle, den 14.04.2016 

 
 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

Siegel 
gez. Riemann 
(Unterschrift) 
_________________________________________________________________ 

Planverfasser 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom 
 
Hannover im November 2015 
 
 
 
 
 
 
                                                                                gez. Keller 
 
_________________________________________________________________ 
 

Öffentliche Auslegung 

Der Rat der Klostergemeinde hat dem Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 17.12.2015 ortsüblich bekannt-
gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung hat vom 28.12.2015 bis 
29.1.2016 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Wienhausen, den 1.2.2016 
                                                               Siegel                 
 
                                                                                         gez. Pohndorf 
                                                                                         Gemeindedirektor 
 

 
Öffentliche Auslegung mit Einschränkung 

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Klostergemeinde hat in seiner Sitzung 
am            dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung 
zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a 
Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 4 BauGB und mit einer verkürzten Auslegungszeit gemäß § 
4a Abs. 3 Satz 3 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich 
bekanntgemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung hat vom            bis            gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. 

Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom            Gelegenheit 
zur Stellungnahme bis zum                gegeben. 

Wienhausen, den 
                                                     Siegel 
 
                                                                                          Gemeindedirektor 
_______________________________________________________________ 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Klostergemeinde Wienhausen hat den Bebauungsplan nach Prüfung der 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 16.3.2016 als Satzung 
(§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 
Wienhausen, den 18.3.2016 
 
                                                       Siegel                
 
                                                                                         gez. Pohndorf 
                                                                                         Gemeindedirektor 
_______________________________________________________________ 

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
21.04.2016 ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan ist damit am 21.04.2016 rechtsverbindlich geworden. 
 
Wienhausen, den 22.04.2016 
                                                        Siegel                 
 
                                                                                         gez. Pohndorf 
                                                                                         Gemeindedirektor 
_______________________________________________________________ 

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Klostergemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (§ 215 BauGB). 
 
Wienhausen, den 
                                                        Siegel 
 
 
                                                                                         Gemeindedirektor 
_______________________________________________________________ 

                                           Anmerkung:  *) Nichtzutreffendes streichen 
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BEGRÜNDUNG 
 
 
1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Klostergemeinde Wienhausen hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 
„Bahnhofstraße – Hoher Krug“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Süden Wienhausens nordwestlich der Ecke 
Bahnhofstraße und der Straße „Hoher Krug“. Er wird auf dem Deckblatt dieser Begründung 
im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Regionale Raumordnungsplanung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle stellt den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes zeichnerisch als „in rechtskräftigen F.-Plänen 
ausgewiesene“ Baufläche innerhalb des Grundzentrums Wienhausen dar, das die 
besondere Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ zugewiesen bekommen hat. 

Textlich wird ausgeführt, dass die Bereitstellung von Flächen für Siedlung, Gewerbe und 
Infrastruktur vorrangig über die Verdichtung der innerörtlichen Bebauung sowie die 
Inanspruchnahme stillgelegter Gewerbeflächen (Flächenrecycling) zu erfolgen habe 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Klostergemeinde 
Wienhausen gehört, stellt für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ein 
Dorfgebiet mit einer durchschnittlichen Geschossflächenzahl von 0,4 dar. Er ist im Rahmen 
dieser Bebauungsplanaufstellung gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB einer Berichtigung durch 
die Samtgemeinde Flotwedel zu unterziehen. Zukünftig soll eine Wohnbaufläche 
ausgewiesen werden. 

Ein entsprechender Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan sowie seine Berichtigung 
werden im Folgenden jeweils im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
2.3 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Der Planbereich liegt inmitten der bebauten Ortslage Wienhausens. Er wurde bislang 
gewerblich genutzt und ist in erheblichem Maß mit gewerblichen Gebäuden bestanden. 
Freibereiche sind zusätzlich weitgehend als Stellplatz- und Rangierfläche versiegelt. 
Lediglich im Norden sind einige wenige Bäume vorhanden. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1:10.000 
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes, M 1 : 5.000 
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3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Nachdem die bislang hier vorhandene gewerbliche Nutzung eingestellt wird, soll die Fläche 
in die benachbarte Wohnnutzung einbezogen werden. Damit wird den raumordnerischen 
Vorgaben einer vorrangigen Innenverdichtung der Ortslage sowie der Nachnutzung einer 
gewerblichen Brache in besonderer Weise entsprochen. 

Der vorliegende Bebauungsplan dient der Innenentwicklung im Sinne des § 13a (1) BauGB, 
ohne dass eine zulässige Grundfläche, die den Grenzwert nach § 13a (1) Satz 2 BauGB 
überschreiten würde, festgesetzt wird. Durch die Planung wird kein Vorhaben ermöglicht, 
das eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es 
liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Ziele des Artenschutzes, Erhaltungsziele und 
der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden 
könnten. Der Bebauungsplan kann damit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 
BauGB abgesehen. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, weil deren zulässige Nutzungen im Ver-
gleich zu Reinen Wohngebieten den üblichen Nutzungsansprüchen angemessen sind. 

Im Zusammenhang mit der festgesetzten Bauweise ermöglicht das Maß der baulichen 
Nutzung eine bodensparende Bebauung, die der Lage innerhalb umgebender 
Wohnbebauung angemessen ist. 

 
3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt, die der umgebenden Bebauung entspricht. 
Weitergehende Einschränkungen sind nicht erforderlich. 

Die überbaubaren Flächen können großzügig gehalten werden; ein städtebaulicher Anlass 
für ihre Einschränkung besteht nicht. Im Norden wird allerdings auf ein bestehendes 
Gebäude Rücksicht genommen, das erhalten und für Wohnzwecke umgenutzt werden soll. 

 
3.4 Verkehr 

Der Planbereich wird verkehrlich von den angrenzenden öffentlichen Straßen „Hoher Krug“ 
und „Bahnhofstraße“ erschlossen. Eine interne Erschließung erfolgt über private Flächen, 
die allerdings zugunsten einer sparsamen Flächeninanspruchnahme nicht so großzügig 
dimensioniert werden, dass sie von Abfallentsorgungsfahrzeugen befahren werden 
können. 

Über die Buslinie 500 nach Celle besteht eine Anbindung an das Netz des öffentlichen 
Personennahverkehrs und darüber hinaus an den Fernverkehr. Der Nachbarort Eicklingen 
kann ebenfalls per Rufbus erreicht werden. 

 
3.5 Grün 

Nachdem der Planbereich in der Vergangenheit in erheblichem Maß bebaut bzw. mit Fahr- 
und Stellplatzflächen versiegelt war, wird durch die zukünftige Nutzung als Wohngebiet mit 
einer Grundflächenzahl von 0,4 eine erhebliche Verbesserung für die Belange von Natur 
und Landschaft erreicht. 
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Die zukünftigen Freiflächen sind nach der Niedersächsischen Bauordnung als Grünflächen 
anzulegen. Bei der vorgesehenen Bebauung wird es sich dabei um Ziergärten handeln. 
Weitergehende Festsetzungen, die in die Gestaltungsfreiheit der zukünftigen Nutzer 
eingreifen, sind nicht erforderlich. 

 
 
4, Örtliche Bauvorschrift 

Durch die Maßgaben aus der Örtlichen Bauvorschrift soll ein Durcheinander von Flach-
dachgebäuden und solchen mit geneigten Dächern vermieden werden. Dagegen wird 
angestrebt, dass auch in diesem Bereich Wienhausens ein harmonisches städtebauliches 
Bild entsteht, da der Bereich zulässiger Dachneigungen dem entspricht, was in der 
umgebenden Nachbarschaft anzutreffen ist. 

 
 
5. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
5.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes nicht bekannt. 

 
5.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist aufgrund der bisherigen Nutzung bereits 
sichergestellt. 

Dies betrifft auch die Bereitstellung des erforderlichen Löschwasserbedarfs. Der Landkreis 
Celle hat darauf hingewiesen, dass die westliche Stichstraße, abgehend von der öffent-
lichen Verkehrsfläche „Hoher Krug“, die Voraussetzungen für eine Feuerwehrzufahrt 
erfüllen müsse, da sich Wohngebäude in einer Entfernung von mehr als 50 m von der 
öffentlichen Verkehrsfläche befinden werden. Dazu sei die Einrichtung einer Bewegungs-
fläche gemäß der Technischen Baubestimmung „Flächen für die Feuerwehr“ erforderlich. 

 
5.4 Städtebauliche Werte 

Der Bebauungsplan hat eine Größe von 0,7166 ha. 
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Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 33 und der 
Örtlichen Bauvorschrift 

„Bahnhofstraße – Hoher Krug“ 

vom 28.12.2015 bis einschließlich 29.1.2016 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Klostergemeinde 
Wienhausen beschlossen. 

Wienhausen, den 18.3.2016 

 
                                                    Siegel 

gez. Pohndorf                              
Gemeindedirektor                        


